Information der SV-Landesgruppe 1


Hinweise zur 

"OG-Mitgliederbestandspflege"

Aus gegebenen Anlässen ist es immer wieder notwendig, Ihnen einige Hinweise und Richtlinien zur Pflege der Adreßbestände (Mitgliederlisten) mitzuteilen. 

An alle OG-Amtsträger, speziell die OG-Vorsitzenden
In erster Linie ist jeder OG-Vorsitzende dafür zuständig/verantwortlich, jegliche Veränderungen der Mitglieder und ihrer Adressen in seiner Ortsgruppe dem Hauptverein sowie auch der Landesgruppe mitzuteilen. Hierzu gehören natürlich auch Neuzugänge sowie Abgänge von Mitgliedern in jeder Ortsgruppe.

Ablauf der Veränderungsmeldungen (SV)

Zur Kontrolle der jeweils gültigen Mitgliederbestände erhält jeder OG-Vorsitzende vom Hauptverein halbjährlich eine aktuelle Liste (grüne EDV-Liste) zur Kenntnis mit der Bitte zur Korrektur und Ergänzung. Diese grüne Mitgliederliste ist dem Hauptverein umgehend mit allen Korrekturen und Ergänzungen zurück zu senden. Wichtig ist, daß diese Korrekturen umgehend (nicht erst nach Wochen/Monaten) zurück gehen, da die HG ansonsten davon ausgeht, das keine Veränderungen stattgefunden haben.

Darüber hinaus werden den OG-Vorsitzenden in kürzeren Abständen Veränderungslisten über Austritte und Eintritte im SV gemeldet. Hier sind also keine Mitglieder ausgewiesen, die lediglich die OG gewechselt haben, also bereits SV-Mitglieder sind.

Unter Austritte sind Mitglieder ausgewiesen,

- die im SV gekündigt haben 

- oder als SV-Zahlungsverweigerer gelten

- oder im SV gestrichen wurden, weil sie z.B. als Zahlungsverweigerer trotz Mahnung nicht gezahlt

  haben. (Wichtig: werden Mitglieder im SV gestrichen, sind diese auch per sofort keine OG-Mitglieder mehr)

Unter Eintritte sind Mitglieder ausgewiesen,


- die neu in den SV eingetreten sind und gleichzeitig im Aufnahmeformular


  die Ortsgruppe angegeben haben, der sie nach Aufnahme im SV auch beitreten werden. 

Ablauf der Veränderungsmeldungen (LG)

Die Mitgliederbestände jeder Ortsgruppe werden ebenfalls in unserer Landesgruppe gepflegt (zuständig hierfür ist unsere LG-Schriftwartin). Hier ist vor allem wichtig, daß wir Kenntnis haben über ”alle Amtsträger” der Ortsgruppen. Weiterhin führen wir Kennz. über die jeweiligen ”Familienmitglieder(F)” und unsere ”Jugendlichen(J)” der Landesgruppe.

Da auch wir - also die LG1 - die Veränderungen über Ein- und Austritte von der SV-HG bekommen, werden alle SV-Neuzugänge von uns direkt erfaßt. Alle SV-Austritte werden durch uns zum Jahresende automatisch gelöscht. Im SV gestrichene Mitglieder werden durch uns ebenfalls, allerdings per sofort, aus unserem Bestand genommen und gelöscht, da diese Mitglieder nach Streichung aus dem SV auch per sofort keine OG-Mitglieder mehr sind. Hierzu benötigen wir also keine Extra-Nachricht vom OG-Vorsitzenden.

Eine Veränderungsmeldung benötigen wir aber in jedem Fall, wenn sich Veränderungen innerhalb der Ortsgruppen ergeben. Hier sind also OG-Ein- und Austritte gemeint, die über einen OG-Wechsel zustande kommen. Ebenfalls sind uns natürlich Adreß- und Namensänderungen umgehend zu melden, die sich durch Umzug oder z.B. Eheschließung oder auch Trennung ergeben. 

Ein aktueller OG-Mitgliederbestand, wie in der Landesgruppe gespeichert, wird allen Ortsgruppen per Liste zu Jahresbeginn auf der jährlichen Delegiertentagung ausgehändigt. Darüber hinaus kann eine aktuelle Liste jederzeit angefordert werden, wenn eine OG durch mehrere Veränderungen eine neue Liste benötigt. Wir bitten allerdings darum, uns einen Freiumschlag (mit Briefmarke) zu schicken, um die Kosten der LG nicht unnötig durch Porto zu belasten. Viele Ortsgruppen gehen diesen Weg schon seit langem.

Wenn uns dann auch alle Veränderungen auf dieser von uns erstellten Liste gekennzeichnet und uns mitgeteilt werden, helfen Sie mit, den Arbeitsaufwand zu reduzieren, da das Erkennen und Erfassen der Veränderungen schneller und einfacher erfolgen kann. Eine OG-eigene Liste ohne Kennzeichnung der Veränderungen nehmen wir nur ungern an.
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